
VOM EUROPÄISCHEN PARLAMENT UND VOM RAT GEMEINSAM
ANGENOMMENE ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

BESCHLUSS Nr. 234/2008/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 11. März 2008

zur Einsetzung des Europäischen Beratenden Ausschusses für Statistik und zur Aufhebung des
Beschlusses 91/116/EWG des Rates

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄ-
ISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 285,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Bei der Ausarbeitung und Weiterentwicklung der Ge-
meinschaftspolitik im Bereich der statistischen Informa-
tion sollten die Nutzer, die Datenproduzenten und die
Auskunftgebenden unbedingt gehört werden.

(2) Der durch den Beschluss 91/116/EWG des Rates (3) ein-
gesetzte Europäische Beratende Ausschuss für statistische
Informationen im Wirtschafts- und Sozialbereich unter-
stützt den Rat und die Kommission derzeit bei der Koor-
dinierung der Zielsetzungen im Bereich der Politik der
statistischen Information der Gemeinschaft unter Berück-
sichtigung des Bedarfs der Nutzer und der Kosten für den
Informationslieferanten und -produzenten.

(3) Der Europäische Beratende Ausschuss für statistische In-
formationen im Wirtschafts- und Sozialbereich hat sich
als nützlich erwiesen; die Entwicklungen in der Gemein-
schaft, insbesondere ihre Erweiterung auf 27 Mitgliedstaa-
ten, erfordern jedoch eine Reihe von Änderungen im
Hinblick auf die Rolle, das Mandat, die Zusammenset-
zung und die Verfahren jenes Ausschusses. Aus Gründen
der Klarheit sollte der Ausschuss durch einen neuen Eu-
ropäischen Beratenden Ausschuss für Statistik (nachste-
hend „Ausschuss“ genannt) ersetzt werden.

(4) Der Ausschuss sollte zu einer engen Zusammenarbeit bei
der Programmplanung und damit zur Verbesserung des
staatlichen Handelns im Europäischen Statistischen Sys-
tem und der Qualität der Gemeinschaftsstatistiken beitra-
gen. Zu diesem Zweck sollte die enge Zusammenarbeit
mit dem durch den Beschluss 89/382/EWG, Euratom des
Rates (4) eingesetzten Ausschuss für das Statistische Pro-
gramm und mit dem durch den Beschluss 91/115/EWG
des Rates (5) eingesetzten Ausschuss für die Währungs-,
Finanz- und Zahlungsbilanzstatistiken fortgesetzt werden.

(5) Es sollte ein Ausgleich gefunden werden zwischen der
Verringerung der Mitgliederzahl, die notwendig ist, damit
der Ausschuss in einer erweiterten Gemeinschaft effizient
arbeiten kann, und der Notwendigkeit einer Vertretung
aller von den Gemeinschaftsstatistiken betroffenen Kreise,
wie sie vom Rat in den Schlussfolgerungen seiner Tagung
vom 8. November 2005 gefordert wurde.

(6) Damit Kosten und Nutzen der statistischen Anforderun-
gen der Gemeinschaft besser beurteilt und in ein ausge-
wogeneres Verhältnis zueinander gebracht werden und
die Belastung durch die Statistikvorschriften der Gemein-
schaft ausgewogener verteilt und verringert wird, sodass
der wachsende Bedarf leichter gedeckt werden kann,
sollte der Ausschuss bei der Ausarbeitung und Umset-
zung des Statistischen Programms der Gemeinschaft
eine größere Rolle spielen.

(7) Der Ausschuss sollte die Anregungen der Nutzer, der
Auskunftgebenden und der Produzenten statistischer Da-
ten in Bezug auf die gemeinschaftspolitischen Ziele im
Bereich der statistischen Information kanalisieren.
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(8) Der Beschluss 91/116/EWG sollte daher aufgehoben wer-
den —

BESCHLIESSEN:

Artikel 1

Europäischer Beratender Ausschuss für Statistik

(1) Es wird ein Europäischer Beratender Ausschuss für Statis-
tik (nachstehend „Ausschuss“ genannt) eingesetzt.

(2) Der Ausschuss unterstützt das Europäische Parlament,
den Rat und die Kommission, indem er gewährleistet, dass der
Bedarf der Nutzer und die Kosten für die Datenlieferanten und
-produzenten bei der Koordinierung der strategischen Ziele und
Prioritäten der Gemeinschaftspolitik im Bereich der statistischen
Information berücksichtigt werden.

(3) Diese Unterstützung leistet er auf allen Gebieten der Sta-
tistik, die für die Gemeinschaftspolitik im Bereich der statisti-
schen Information relevant sind.

Artikel 2

Aufgaben

(1) Die Kommission konsultiert den Ausschuss in einem frü-
hen Stadium der Ausarbeitung des Statistischen Programms der
Gemeinschaft. Der Ausschuss gibt vor allem zu folgenden The-
men eine Stellungnahme ab:

a) zur Relevanz des Statistischen Programms der Gemeinschaft
für die Erfordernisse der europäischen Integration und Ent-
wicklung, die von den Gemeinschaftsorganen, den nationa-
len und regionalen Behörden, den verschiedenen Gruppen
aus dem Wirtschafts- und Sozialbereich und der Wissen-
schaft zum Ausdruck gebracht werden,

b) zur Relevanz des Statistischen Programms der Gemeinschaft
für das Tätigwerden der Gemeinschaft unter Berücksichti-
gung der wirtschaftlichen, sozialen und technischen Entwick-
lung,

c) zur ausgewogenen Verteilung von Prioritäten und Ressour-
cen auf verschiedene Bereiche des Statistischen Programms
der Gemeinschaft und des jährlichen statistischen Arbeitspro-
gramms der Kommission und zu möglichen Neugewichtun-
gen der Schwerpunkte der statistischen Arbeit,

d) zu der Frage, ob die für die Umsetzung des Statistischen
Programms der Gemeinschaft, einschließlich der unmittelba-
ren Kosten für die Gemeinschaft und die nationalen Behör-

den, verfügbaren Mittel ausreichen und ob Umfang, Detail-
lierungsgrad und Kosten von Gemeinschaftsstatistiken im
Verhältnis zu den Nutzerbedürfnissen angemessen sind,

e) zu den Kosten der Bereitstellung statistischer Informationen
durch die Datenlieferanten und zu Möglichkeiten der Ent-
lastung der Auskunftgebenden unter besonderer Berücksich-
tigung der Belastung für kleine und mittlere Unternehmen.

(2) Der Ausschuss macht die Kommission auch auf Bereiche
aufmerksam, in denen unter Umständen neue statistische Arbei-
ten erforderlich sind, und berät sie in der Frage, wie die Rele-
vanz der Gemeinschaftsstatistiken für die Nutzer unter Berück-
sichtigung der Kosten für die Datenlieferanten und -produzen-
ten verbessert werden kann.

Artikel 3

Beziehungen zu den Gemeinschaftsorganen und anderen
Gremien

(1) Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments, des Rates und
der Kommission gibt der Ausschuss im Zusammenhang mit der
Entwicklung der Gemeinschaftspolitik im Bereich der statisti-
schen Information, den Prioritäten des Statistischen Programms
der Gemeinschaft, der Evaluierung bestehender Statistiken, der
Datenqualität und der Verbreitungspolitik Stellungnahmen zu
Fragen des Nutzerbedarfs und zu den Kosten für die Datenliefe-
ranten ab.

(2) Der Ausschuss gibt im Zusammenhang mit der Erstellung
und Verbreitung von Gemeinschaftsstatistiken Stellungnahmen
zum Nutzerbedarf und den Kosten für die Datenlieferanten ab
und erstellt Berichte über diese Themen, die er dem Europä-
ischen Parlament, dem Rat und der Kommission vorlegt,
wenn er der Auffassung ist, dass dies für die Erfüllung seines
Auftrags erforderlich ist.

Die Kommission erstattet jährlich darüber Bericht, wie sie die
Stellungnahmen des Ausschusses berücksichtigt hat.

(3) Bei der Erfüllung seiner Aufgaben arbeitet der Ausschuss
mit dem Ausschuss für das Statistische Programm und dem
Ausschuss für die Währungs-, Finanz- und Zahlungsbilanzsta-
tistiken zusammen. Er unterrichtet diese beiden Ausschüsse re-
gelmäßig über seine Stellungnahmen im Zusammenhang mit
den Aufgaben gemäß Artikel 2 und übermittelt ihnen die in
den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten
Stellungnahmen und Berichte.

(4) Der Ausschuss stellt Kontakte zu den nationalen Beiräten
der Statistiknutzer her.
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Artikel 4

Zusammensetzung und Ernennungsverfahren

(1) Der Ausschuss hat 24 Mitglieder:

a) zwölf Mitglieder werden nach Anhörung des Europäischen
Parlaments und des Rates von der Kommission ernannt. Sie
sind in ihrem Handeln unabhängig. Im Hinblick auf die
Ernennung dieser Mitglieder übermittelt jeder Mitgliedstaat
der Kommission eine Liste mit drei Kandidaten, die ausge-
wiesene Experten im Bereich der Statistik sind. Die Kommis-
sion bemüht sich, diese zwölf Mitglieder so auszuwählen,
dass Nutzer, Auskunftgebende und andere Akteure im Be-
reich der Gemeinschaftsstatistiken (einschließlich der Wissen-
schaft, der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft) gleicher-
maßen vertreten sind. Die zwölf Mitglieder nehmen ihre
Aufgaben in eigenem Namen wahr;

b) elf Mitglieder werden direkt von den Organen und Einrich-
tungen ernannt, denen sie angehören:

i) ein Vertreter des Europäischen Parlaments,

ii) ein Vertreter des Rates,

iii) ein Vertreter des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses,

iv) ein Vertreter des Ausschusses der Regionen,

v) ein Vertreter der Europäischen Zentralbank,

vi) zwei Vertreter des Ausschusses für das Statistische Pro-
gramm,

vii) ein Vertreter des Verbands europäischer Unternehmen
(Confederation of European Business — BUSINESSEU-
ROPE),

viii) ein Vertreter des Europäischen Gewerkschaftsbunds,

ix) ein Vertreter der Europäischen Union des Handwerks
und der Klein- und Mittelbetriebe,

x) der Europäische Datenschutzbeauftragte;

c) der Generaldirektor von Eurostat ist kraft seines Amtes Mit-
glied des Ausschusses, verfügt aber über kein Stimmrecht.

(2) Die Liste der Mitglieder des Ausschusses wird im Amts-
blatt der Europäischen Union, Reihe C, veröffentlicht.

Artikel 5

Amtszeit der Mitglieder

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Ausschusses beträgt fünf
Jahre; eine einmalige Wiederernennung ist zulässig. Nach Ablauf
ihrer Amtszeit bleiben die Mitglieder so lange im Amt, bis sie
ersetzt oder wiederernannt werden.

(2) Bei Rücktritt eines Mitglieds vor Ablauf seiner Amtszeit
wird dieses für die restliche Amtszeit durch ein gemäß Artikel 4
ernanntes Mitglied ersetzt.

Artikel 6

Struktur und Arbeitsweise

(1) Der Ausschuss wählt seinen Vorsitzenden unter den von
der Kommission ernannten Mitgliedern. Die Amtszeit des Vor-
sitzenden beträgt fünf Jahre; eine einmalige Wiederwahl ist zu-
lässig.

(2) Der Vorsitzende beruft den Ausschuss mindestens einmal
jährlich entweder von sich aus oder auf Antrag mindestens eines
Drittels der Mitglieder ein.

(3) Für die Ausarbeitung seiner Stellungnahmen zu sehr
komplexen statistischen Fragen kann der Ausschuss im Einver-
nehmen mit der Kommission nicht ständige Arbeitsgruppen
einsetzen, in denen ein Mitglied des Ausschusses den Vorsitz
führt. Die Zusammensetzung jeder Arbeitsgruppe ist in Bezug
auf den beruflichen Hintergrund und die geografische Herkunft
der ihr angehörenden Fachleute ausgewogen zu gestalten. Die
Vorsitzenden dieser Arbeitsgruppen legen die Ergebnisse ihrer
Arbeit in Form eines Berichts auf einer Sitzung des Ausschusses
vor.

(4) Der Ausschuss kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Stu-
dien in Auftrag geben und Seminare abhalten.

(5) Vertreter der zuständigen Dienststellen der Kommission
können an den Sitzungen des Ausschusses und der Arbeitsgrup-
pen als Beobachter teilnehmen.

Der Vorsitzende kann weitere Beobachter zu den Sitzungen des
Ausschusses zulassen.

(6) Die Kommission stellt dem Ausschuss und den Arbeits-
gruppen Sekretariatsdienste zur Verfügung.

(7) Die Ausgaben des Ausschusses werden im Haushaltsvor-
anschlag der Kommission ausgewiesen.
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Artikel 7

Beschlussverfahren

Die Beschlussverfahren des Ausschusses werden im Einzelnen in
der Geschäftsordnung des Ausschusses geregelt.

Artikel 8

Vertraulichkeit

Unbeschadet des Artikels 287 des Vertrags dürfen die Mitglieder
des Ausschusses Informationen, zu denen sie durch die Tätigkeit
des Ausschusses oder der Arbeitsgruppen Zugang erhalten,
nicht weitergeben, wenn die Kommission ihnen mitteilt, dass
diese Informationen berechtigterweise als vertraulich zu behan-
deln sind oder dass die Abgabe der angeforderten Stellung-
nahme beziehungsweise die Beantwortung der Frage zur Weiter-
gabe solcher vertraulichen Informationen führen würde.

Artikel 9

Geschäftsordnung

Der Ausschuss gibt sich nach Anhörung der Kommission eine
Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung wird dem Europä-
ischen Parlament und dem Rat zur Information übermittelt.

Artikel 10

Aufhebung

Der Beschluss 91/116/EWG wird aufgehoben.

Artikel 11

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 15. Juni 2008 in Kraft.

Geschehen zu Straßburg am 11. März 2008.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
H.-G. PÖTTERING

Im Namen des Rates
Der Präsident
J. LENARČIČ
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